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 Veröffentlicht am 14.01.2000

Index

27/04 Sonstige Rechtspflege

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

EGVG Art2;

SDG 1975 §10 Abs1 Z3 impl;

SVDolmG 1975 §10 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Die Justizverwaltungsbehörden zählen nicht zu jenen Behörden, die das AVG anzuwenden haben. Von ihnen sind

allerdings die allgemeinen Grundsätze eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu beachten. Hiezu zählt auch die P icht zur

Gewährung von Parteiengehör.
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